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Abkochgebot für Trinkwasser 

Durch eine reguläre Trinkwasseruntersuchung wurden in der Wasserversorgungsanlage mikro-
biologische Verunreinigungen festgestellt, welche das Aussprechen eines Abkochgebots not-
wendig machen. 
 
Was ist im Umgang mit dem Trinkwasser zu beachten? 
Leitungswasser, welches aus der betroffenen Anlage entnommen wird, muss vor Verwendung 
abgekocht werden. Abkochen heißt: Einmal sprudelnd aufkochen und anschließend langsam 
(mindestens 10 Minuten) abkühlen lassen. Die Verwendung eines Wasserkochers bietet sich 
an. Als Alternative kann auch abgepacktes Wasser aus dem Handel verwendet werden. 
 
Für welche Zwecke muss das Trinkwasser abgekocht werden? 
Das Trinkwasser muss abgekocht werden, wenn  

• …es getrunken wird, 

• …es zur Zubereitung von Speisen verwendet wird, 

• …es zum Zähneputzen verwendet wird und 

• …offene Wunden damit gereinigt werden sollen. 
 
Kann man sich mit dem Wasser noch waschen? 
Für die Körperpflege kann das Wasser weiterhin genutzt werden (Waschen, Duschen, Baden). 
Es muss darauf geachtet werden, das Wasser dabei nicht zu verschlucken. Außerdem darf kein 
Kontakt zu offenen Wunden bestehen, diese müssen mit wasserundurchlässigen Pflastern ab-
gedeckt werden. 
Zum Zähneputzen sollte abgekochtes oder abgepacktes Wasser verwendet werden. 
 
Was ist bei der Zubereitung von Nahrung zu beachten? 
Zur Zubereitung von Speisen (z.B. Gemüse oder Obst waschen) sollte zuvor abgekochtes oder 
abgepacktes Wasser verwendet werden. Besondere Aufmerksamkeit gilt hier in Bezug auf nicht 
gekochte, gegarte oder gedünstete Speisen. 
Insbesondere die Zubereitung von Säuglingsnahrung oder Speisen für Kleinkinder sollte mit ab-
gekochtem oder abgepacktem Wasser erfolgen. 
 
Kann das Wasser für Wasch- oder Geschirrspülmaschinen verwendet werden? 
Das Waschen der Wäsche mit dem Wasser ist möglich, die Temperatur der Waschmaschine 
sollte dementsprechend auf mindestens 40°C eingestellt werden. 
Die Nutzung des Wassers für Geschirrspülmaschinen ist unbedenklich, solange das Gerät mit 
Temperaturen von mindestens 60°C spült und trocknet. Wird das Geschirr mit der Hand abge-
waschen sollte abgekochtes oder abgepacktes Wasser verwendet werden. 
 
Kann die Kaffeemaschine mit dem Wasser verwendet werden? 
Eine Nutzung des Wassers in Kaffeemaschinen ist möglich, solange das Wasser dabei auf min-
destens 80°C erhitzt wird. Ist nicht bekannt, welche Temperaturen die Maschine erreicht sollte 
dafür ebenfalls abgekochtes oder abgepacktes Wasser verwendet werden. 
 
Was ist bei der Herstellung von Eiswürfeln zu beachten? 
Für die Dauer des Abkochgebots sollten Eiswürfel nur aus abgekochtem oder abgepacktem 
Wasser hergestellt werden. 
 
Kann das Wasser bereits am Vortag abgekocht und am nächsten Tag benutzt werden? 
Ja, das Wasser sollte dann nach dem Abkühlen in geschlossenen Behältern kühl und lichtge-
schützt gelagert werden. Zur Sicherheit sollte eine Lagerungsdauer von maximal 24 Stunden 
nicht überschritten werden. 
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Gelten besondere Maßnahmen für Kinder oder Schwangere? 
Nein, Kinder und Schwangere können das abgekochte Wasser ohne Bedenken verzehren und 
verwenden. 
 
Kann das Leitungswasser für die Versorgung von Tieren oder Haustieren verwendet 
werden? 
In der Regel haben Tiere ein robusteres Immunsystem, weshalb das Wasser zur Versorgung 
von Tieren verwendet werden kann. Ein Abkochen ist hier nicht notwendig. 
 
 
 


